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2.1

2.1.1

2.1.8

2.2

2.2.1

Nach Anlage 16 (zu 853 GLKrWO)
| Verwaltungsgemeinschaft

1

J

N
Gemeinde/Markt/Stadt

Gemeinde Niedernberg
Hauptstraße 54
63843 Niedernberg

: :

:

:

:

Wahlbekanntmachung
für die Wahl des 1x Gemeinderats der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters

u Stadtrats der Oberbürgermeisterin oder des Öberbürgermeisters :

X Kreistags X der Landrätin oder des Landrats

am 08. März 2026

Die Abstimmung dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Das Stimmrecht kann folgendermaßen ausgeübt werden:
Im Abstimmungsraum:

Zahl

Die Gemeinde/Stadt ist in 2 allgemeine Stimmbezirke eingeteilt.
21. Tag vor dem Wahltag

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis spätestens 15. Februar 2026 übersandt worden sind,

1.

2.

:

sind der Stimmbezirk und der Abstimmungsraum angegeben, in dem die Stimmberechtigten abstimmen können. Sie
enthalten einen Hinweis, ob der Abstimmungsraum barrierefrei ist.

Zahl

2.1.2 Die Gemeinde/Stadt ist in Sonderstimmbezirke eingeteilt, und zwar:

Bezeichnung und genaue Anschrift der Sonderstimmbezirke, barrierefrei ja/nein

2.1.3 Stimmberechtigte können, wenn sie keinen Wahlschein besitzen, nur in dem Abstimmungsraum des Stimmbezirks
abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen sind.

Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben2.1.4
3

a) bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Gemeinde/Stadt, die den Wahlschein
ausgestellt hat,

N

b) bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der
Wahlschein zugleich für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe nur in dieser Gemeinde/Stadt erfolgen.

Die Abstimmenden haben ihre Wahlbenachrichtigung oder ihren Wahlschein und ihren Personalausweis, ausländische
Unionsbürgerinnen/Unionsbürger einen Identitätsausweis, oder ihren Reisepass zur Abstimmung mitzubringen.

2.15

Die Stimmzettel werden den Abstimmenden beim Betreten des Abstimmungsraums ausgehändigt. Sie müssen von
den Stimmberechtigten allein in einer Wahlkabine des Abstimmungsraums gekennzeichnet werden.
Die Durchführung der Abstimmung und die Feststellung des Abstimmungsergebnisses sind öffentlich. Jedermann hat
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung der Abstimmung möglich ist.

2.1.6

2.1.7

Die Wahlbenachrichtigung ist bei Bürgermeister- und Landratswahlen aufzubewahren, da sie für eine etwaige
Stichwahl benötigt wird.

Durch Briefwahl:
Wer durch Briefwahl wählen will, muss dies bei der Gemeinde/Stadt (Verwaltungsgemeinschaft) beantragen und erhält
dann folgende Unterlagen:
a) einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl,
b) einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel,

c) einen hellroten Wahlbriefumschlag (mit der Anschrift der Behörde, an die der Wahlbrief zu übersenden ist) für den
Wahlschein und den Stimmzettelumschlag,

d) ein Merkblatt für die Briefwahl.

Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl.
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2.2.2

4.1

4.1.1

4.2

Bei der Briefwahl sorgen die Stimmberechtigten dafür, dass der Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein
am Wahltag bis zum Ablauf der Abstimmungszeit bei der auf dem Wahilbriefumschlag angegebenen Behörde eingeht.

Uhrzeit

Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 16:30 Uhrin/im3.

Bezeichnung und genaue Anschrift der Auszählräume

der Grundschule Niedernberg, Pfarrer-Seubert-Straße 9, 63843 Niedernberg (Zimmer 1.4 und 1.6)

(Auszählung der Gemeinderats- und Kreistagswahl im Rathaus Niedernberg, Hauptstraße 54, 63843
Niedernbera)
zusammen.

Grundsätze für die Kennzeichnung der Stimmzettel:4.
Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. Sie sind als Muster anschließend an diese Bekanntmachung
abgedruckt. Gegebenenfalls aufgedruckte Strichcodes dienen ausschließlich der Erleichterung der
Stimmenauszählung.

Wahl des Gemeinderats/Stadtrats und des Kreistags:
Sofern die Stimmzettel mehrere Wahlvorschläge enthalten, gelten die Grundsätze der Verhältniswahl.
Aus den anschließend abgedruckten Stimmzetteln ergibt sich, wie viele Stimmen die Stimmberechtigten haben. Es
können nur die auf den amtlichen Stimmzetteln vorgedruckten Bewerberinnen und Bewerber gewählt werden.
Die Stimmberechtigten können einen Wahlvorschlag unverändert annehmen, indem sie in der Kopfleiste den Kreis vor
dem Kennwort des Wahlvorschlags kennzeichnen.
Sollen einzelne Bewerberinnen und Bewerber Stimmen erhalten, wird das Viereck vor den Bewerberinnen und
Bewerbern gekennzeichnet.
Die Stimmberechtigten können innerhalb der ihnen zustehenden Stimmenzahl einzelnen Bewerberinnen und
Bewerbern bis zu drei Stimmen geben, wobei auch mehrfach aufgeführte Bewerberinnen und Bewerber nicht mehr als
drei Stimmen erhalten dürfen.
Die Namen vorgedruckter Bewerberinnen und Bewerber können gestrichen werden. Die übrigen Bewerberinnen und
Bewerber sind dann gewählt, wenn der Wahlvorschlag in der Kopfleiste gekennzeichnet wurde.
Die Stimmberechtigten können ihre Stimmen innerhalb der ihnen zustehenden Stimmenzahl Bewerberinnen und
Bewerbern aus versschiedenen Wahlvorschlägen geben.
Sofern die Stimmzettel keinen oder nur einen Wahlvorschlag enthalten, gelten die Grundsätze der Mehrheitswahl.4.1.222
Aus den anschließend abgedruckten Stimmzetteln ergibt sich, wie viele Stimmen die Stimmberechtigten haben. Das
sind so viele Stimmen, wie Gemeinderats-/Stadtratsmitglieder oder Kreisräte zu wählen sind. Die Stimmberechtigten
können innerhalb der ihnen zustehenden Stimmenzahl einzelnen Bewerberinnen und Bewerbern bis zu drei Stimmen
geben, wobei auch mehrfach aufgeführte Bewerberinnen und Bewerber nicht mehr als drei Stimmen erhalten dürfen.a

a) Wenn der Stimmzettel nur einen Wahlvorschlag enthält, können die Stimmberechtigten die auf dem Stimmzettel
vorgedruckten Bewerberinnen und Bewerber dadurch wählen, dass sie den Wahlvorschlag oder den Namen der
Bewerberinnen und Bewerber in eindeutig bezeichnender Weise kennzeichnen. Sie können vorgedruckte
Bewerberinnen und Bewerber streichen; in diesem Fall erhalten die übrigen Bewerberinnen und Bewerber je eine
Stimme, wenn der Wahlvorschlag in der Kopfleiste gekennzeichnet wurde. Die Stimmberechtigten können Stimmen
an andere wählbare Personen vergeben, indem sie diese in eindeutig bezeichnender Weise auf dem Stimmzettel
handschriftlich hinzufügen.

b) Wenn der Stimmzettel keinen Wahlvorschlag enthält, vergeben die Stimmberechtigten ihre Stimmen dadurch,
dass sie wählbare Personen in eindeutig bezeichnender Weise auf dem Stimmzettel handschriftlich eintragen.

Gewählt sind die Personen in der Reihenfolge der Stimmenzahlen,
Wahl der ersten Bürgermeisterin und des ersten Bürgermeisters/ der Oberbürgermeisterin und des
Oberbürgermeisters sowie der Landrätin und des Landrats:
Jede stimmberechtigte Person hat eine Stimme. Auf den anschließend abgedruckten Stimmzetteln ist erläutert, wie die
Stimmzettel zu kennzeichnen sind.

Die gekennzeichneten Stimmzettel sind mehrfach so zu falten, dass der Inhalt verdeckt ist.4.3
Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des
Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten Person ist unzulässig (Art. 3 Abs. 4 Satz 2 des
Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes). Eine wahlberechtigte Person, der des Lesens unkundig oder wegen einer
Behinderung an der Abgabe der Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme
erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (Art. 3 Abs. 5 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar ($ 107a Abs. 1 und 3 StGB).

5.

Datum

Unterschrift

Veröffentlicht am: im/in der

. 23.02.2026 Ralf Sendelba@h.

Angeschlagen am: Abgenommen am:
(Amtsblatt, Zeitung)

j

N
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Jede Wählerin und jeder Wähler hat 16 Stimmen. 

Keine Bewerberin und kein Bewerber darf mehr als 3 Stimmen erhalten, auch dann nicht, wenn sie oder er mehrfach aufgeführt sind. 
  

Stimmzettel 

zur Wahl des Gemeinderats in der Gemeinde Niedernberg 

am 8. März 2026     
  

  

  

    

   

  

     
    

    

        

    

      

     

        
    

   
     
     

  

    
    

         

       

     

  

    

    

        

  

  

       
     
                

           
             

  

          

  

         

    

      

  

    

     

  

    

   
    

        

  

    

   
    

  

      

Wahlvorschlag Nr. 01 Wahlvorschlag Nr. 05 Penis hlag Nr. 06 
Kennwort Kennwort 

um Christlich-Soziale Union (CSU) @]LLL Sozialdemokratische Partei QU ; berg (FWN) 
100 500 600 

Deutschlands (SPD) 
mm] Bieber Udo, Dipl.-Ing. (FH), Projektleiter, Gemeinderatsmitglied, I] Scheuring Tatjana, Dipl.-Betriebswirtin (BA), Berei f | Kle 0, Vertriebsleiter i. R., Zweiter Bürgermeister, 

101 1967 501  Gemeinderatsmitglied, 1980 À 1953 

lu) Niebauer Janet, Geschäftsführerin, Gemeinderatsmitglied, 1987 mm] Pr. Buhler Jochen, Vertriebsingenieu | laufgriolf, selbstständiger Forstwirt, 
102 502 d 8 pinderatsmitglied, 1968 

HUMAN Linke Thomas, Arzt, Gemeinderatsmitglied, 1972 ImIKuNI  Gayer Simone, Dipl.-Soziglg dé rig Christian, IT-Projektleiter, Gemeinderatsmitglied, 1978 
103 503  Jugendsozialarbeiterin, ji 

Im] Dr. Linke Julia, Ärztin, Gemeinderatsmitglied, 1978 ig Wenzel Alexandeg, Meiste EKtrol® NM Falinski Julia, Dipl.-Finw. (FH), Finanzbeamtin, 

104 504  Gemeinde Q60 604  Gemeinderatsmitglied, 1990 

NAIL Aschenbrenner Simon, Notfallsanitäter, Gemeinderatsmitglied, mm Ober, elhandelskauffrau, ii] Kirchschlager Michael, Landschaftsgäriner, 

105 1994 505 Ge mitglied, 1355 605  Gemeinderatsmitglied, 1970 

I] Klement Gerd, Haustechniker, Gemeinderatsmitglied, 1975 INA Ör ia i ater, 1992 ij) Schütz Andreas, selbstständiger Geschäftsführer, 1968 
106 i 606 

RAM Steigerwald Kai, Handelsfachwirt, 1979 ud renbeiratsmitglied, 1964 NINE]  Rademann-Wohlstreicher Heike, Technikredakteurin, 1970 
107 607 

HI Kiement Dominique, Kommunikationsberaterin, 1994 I à N 0 elektroniker, 1963 mp Schütz Nadine, selbstständige Geschäftsführerin, 1990 
108 508 608 

Emil Seitz Theresa, Politikwissenschaftlerin, 1996 MINI] Serena, Auszubildende zur my Rung Alexander, Geschäftsführer, 1963 
109 509 gsfachangestellten, 1991 609 

IHM Fecher Jennifer, Bankfachwirtin, 1992 à à lo Toldos Emilio, Kinderbetreuer, 1970 IM Hartlaub Franziska, Veranstaltungskauffrau, 2000 
110 610 

IN 

mm Dubur Jamie, Flugbeglas | | Dreier-Marié Stefanie, Diplom-Psychologin, 1981 MMM Hohnhaus Marco, Maler und Lackierer, 1973 
111 511 611 

m] Scharf Michael, Spedi N à\ \ mm] Kraus Matthias, Projektleiter, 1983 u) Iren Cengiz, Einzelhandelskaufmann, 1966 
112 512 612 

mm] Schneider Achim, Unterne er, mm] Jatsch Nathalie, Teamleiterin, 1989 mp] Krull Alexander, B.Sc., selbstständiger Geschäftsführer, 1977 
113 513 613 

mn Dietrich Tobias, ImmobilienmakR Inu Orgen Mehmet, Schneider i. R., 1958 IM Kunz Roland, CNC-Fräser i. R., 1957 
114 514 614 

my) Rudowicz Jennifer, Bankkauffrau, 1968 ml König Kurt, Meister - Elektrotechnik i. R., 1949 In] Hähnchen Sabrina, Managementassistentin, 1990 
115 515 615 

MANN Reinhard Johannes, Büchsenmacher, 2004 mm Seidl Kilian, Schreiner, 2000 INMII Fecher Sebastian, Fertigungsmechaniker, 1988 
116 516 616                





Auf dem Stimmzettel darf nur
eine Bewerberin oder ein Bewerber

. angekreuzt werden!

Stimmzettel
zur Wahl der Landrätin / desLandr

im Landkreis Milte
am 8. März 2026

Wahlvorschlag
Nr. 01

Kennwort Bartels Björn, MBA eiter Rett
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V,
NeueMITTE Landkreis Miltenberg e/.

reisrat, Mönmlin n
sdienst

Wahivorschlag
Nr. 02

Kennwort
FREIE WÄHLER Bayern FREI

WAÄHLER im Landkreis Miltenberg e.V.

Schüßler Michael, 1. Bürgermeister, 1985.
Leigersb

vorschlag
Dr. Steidl Christian, Chemiker, Münster03

Kennwort
Alterhative für Deutschland

Weis Peter, Jurist, 1992, Elsenfeld04
Kenhwort

Wahlvorschlag
r. 09

ennwort
Die Linke

Groß Ann-Sophie, Studentin, 1997,
Amorbach


